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Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt am

__.__.____ als Satzung beschlossen worden.

Der Beschluss zur Aufstellung dieses Bebauungs-

planes gemäß § 13a BauGB wurde durch den

Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Detmold

Erläuterung der Planzeichen

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die

Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Baugrenze

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gemäß § 9 (7) BauGB

überbaubare Grundstücksfläche

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-48A/I

„Klinikum-Zentrale Notaufnahme“ (beschleunigte) Aufstellung

Ortsteil: Detmold Nord

Plangebiet: Nordwestlicher Eckbereich des Klinikumgeländes,

westlich und nördlich des sogen. Westflügels

(heutiger Haupteingang)

Hinweis:

Fehlende Gliederungspunkte sind kein Zeichen von Unvollständigkeit des Festsetzungs-

teiles. Die in den textlichen Festsetzungen verwendete Nummerierung ist nicht fortlaufend.

BEI BAUMASSNAHMEN IST DIE DURCHFÜHRBARKEIT DER FESTLEGUNG -

GGF. ÖRTLICH - ZU ÜBERPRÜFEN.

REGRESSANSPRÜCHE AN DIE STADT DETMOLD SIND AUSGESCHLOSSEN!

maximale Gebäudehöhe in Metern über NN - Normalnull

2. Maß der baulichen Nutzung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Ziffer 21 und Abs. 6 BauG)

Vorhandener Höhenreferenzpunkt über NN in der Örtlichkeit (nur nachrichtlich)

Gemarkung Detmold

Flur 18

Gemarkung Detmold

Flur 16

max. 152,00 m

ü. NN

GH

4. Flächen für den Gemeinbedarf gemäß § 9 (1) Ziffer 5 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung: Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und

Einrichtungen (Klinikum)

G

+

F

144.77

Höhenreferenzpunkt
144.77

Gehrecht zugunsten der Öffentlichkeit und Fahrrecht zugunsten von

Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen

G+F

G

+

F

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

1 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

Die Festsetzungen der Bebauungspläne 01-48A

"Röntgenstraße/Wotanstraße" werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

01-48A/I  "Klinikum-Zentrale Notaufnahme" durch nachfolgende Festsetzungen ersetzt:

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Ziffer 1 BauGB

1.2.2 Maß der baulichen Nutzung

1.2.2.2 Höhe der baulichen Anlagen

Die Gebäudehöhe über NN gilt im Bebauungsplan als maximale Höhe der zulässigen

Bebauung.

Als oberer Bezugspunkt gilt die Oberkante Dachrand.

Die maximale Höhe darf für untergeordnete Bauteile und technische Gebäudeein-

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Öffentlichkeit und

Leitungsrecht zugunsten von Ver- und Entsorgungsträgern

GFL(ö)

4

3

,

0

0

4

5

,

5

0

4

6

,

7

4

Spann-, Abstands- oder Breitenmaße

Rechtwinkligkeit

4,07

8

,

4

2

4

,

0

0

1

,

0

0

1

,

0

0

3

1

,

6

9

7

,

2

7

Parallelität (die längeren Striche geben die parallelen Linien an)

F

G

F

G

F

G

Geradheitszeichen

anzuhaltendes Grenzzeichen

Schnittpunkt

Flurstücksgrenze anhalten

FG

200 40 60 80 100

M 1 : 1.000

BEBAUUNGSPLAN 01-48A/I - RECHTSKRAFT

"Klinikum-Zentrale Notaufnahme", (beschleunigte) Aufstellung
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